
BESCHWERDEKAI(MERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHAMBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTANTS 	PATENT OFFICE 	DES BREVETS 

Veraffentlichung im Anitsbiãt 	Nein 

Aktenzeichen: 	T 274/90 - 3.2.3 

Arimeldenummer: 	84 200 745.2 

Veroffentlichungs-Nr.: 	0 127 240 

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum Verarbeiteri von Abfall sowie 
MUlldeponie mit Membranfiltrationseinheit 

Kiassifikation: 	B09B 1/00, BOlD 13/00, CO2F 9/00, CO2F 3/28 

E N T S C H E I D U N G 

vom 9. Dezember 1991 

Patentinhaber: 	STORK FRIESL.AND B.V. 

Einsprechender: 	HAGER + ELSASSER GnibH 

Stichwort: 

EPU 	Artikel 56 

Schlagwort: "Erfinderische Tatigkeit (verneint)" 

Leitsatz 

EPA Form 3030 01.91 



JO  .40))  

Europäisches 	European 
Patentamt 	Patent Office 

Beschwerdekammem 	Boards of Appeal 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 274/90 - 3.2.3 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 

vom 9. Dezexnber 1991 

Beschwerdeführer: 	STORK FRIESLAND B.V. 
(Patentinhaber) 	84 Stationsweg 

NL - 8401 DT Gorredijk (NL) 

Vertreter: 	van der Veken, Johannes Adriaan 
EXTERPATENT B.V. 
P.O. Box 90649 
NL - 2509 LP 's-Gravenhage (NL) 

Beschwerdegegner: 	HAGER + ELSASSER GMBH 
(Einsprechender) 	Ruppmannstra1e 22 

Postfach 80 05 40 
W - 7000 Stuttgart 80 (DE) 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 11. Januar 1990, zur 
Post gegeben am 9. Februar 1990, mIt der das 
europAische Patent Nr. 0 127 240 aufgrund des 
Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden 1st. 

Zusaensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: C.T. Wilson 
Mitglieder: 	F. Brosamle 

M. Schar 



1 
	

T 274/90 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 21. Mai 1984 angemeldete und am 

5. Dezember 1984 veröffentlichte europãische Patent-

anineldung 84 200 745.2 ist mit Wirkung vom 7. Oktober 1987 

das europãische Patent Nr. 0 127 240 mit neun Ansprüchen 

erteilt worden. 

Der am 5. Juli 1988 eingelegte Einspruch war gestützt auf 

die Artikel 54 und 56 EPTJ und führte in der mündlichen 

Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 

11. Januar 1990 zum Widerruf des europãischen Patents, 

vgl. Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 

9. Februar 1990. Folgender Stand der Technik wurde dabei 

seitens der Parteien genannt: 

	

(Dl) 	Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 

Band 6, Umweltschutz und Arbeitssicherheit, 1981, 

Seiten 576 bis 586 (Abfall). 

Ullinanns Encyklopädie der technischen Chemie, 

Band 6, Uxnweltschutz und Arbeitssicherheit, 1981, 

Seite 437 (Abwasser). 

DE-A-3 105 550 

DE-C-3 041 209 

Zeitschrift HLH, April 1983, Seiten 159 bis 165, 

"Nutzung der Gasemissionen aus Abfalldeponien als 

Energiequelle". 

Zeitschrift Mull und Abfall, Dezember 1981, 

Seiten 344 bis 349, "Planung der Gasverwertung auf 

der Deponie Braunschweig". 
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ZeitschriftNüll und Abfall, November 1982, 

Seiten 314 bis 320, "Aspekte der Verdampfung von 

Sickerwasser aus Mulldeponien mit Hilfe von 

Deponiegas". 

Zeitschrift Mull und Abfall, Juni 1982, Seiten 149 

bis 151, "Energie aus Deponiegas/Vorstellung einer 

Verwertungsanlage". 

Zeitschrift Mull und Abfall, Dezember 1981, 

Seiten 337 bis 341, "Sicke]asserbeseitigung durch 

Rückführung". 

US-A-3 586 624 

(Dli) NL-A-7 905 923 und 

(D12) Uiimanns Encyklopädie der technischen Chemie, 

Band 6, Uinweitschutz und Arbeitssicherheit, 1981, 

Seite 436. 

Die Einspruchsabteilung kommt in der Widerrufsentscheidung 

zu der SchluBfolgerung, daB die Bedingungen der Artikel 52 

und 56 EPU nicht erfüllt seien. 

III. 	Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin 

(Beschwerdeführerin) am 9. April 1990 unter gleichzeitiger 

Bezahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese mit 

dem am 8. Juni 1990 eingegangenen Schriftsatz begründet, 

wobei ein eingeschrànktes Schutzbegehren mit den 

Ansprüchen 1 bis 4 und eine abgeànderte Beschreibung 

(Hauptantrag) vorgelegt wurden. 

Die Ansprüche 1 bis 4 des Hauptantrages haben foigenden 

Wortlaut (unter Korrektur eines sprachlichen Fehiers un 
Anspruch 3): 
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3 	 T 274/90 

11 1. Mülldeponie (1) versehen mit einem wasserundurch-
lässigen Boden (2), wobei eine Flüssigkeitsabfuhr (20) für 
die sich an diesem Boden (2) sammeinde Flüssigkeit 
verbunden ist mit einer Behandlungsanlage für diese 
Flüssigkeit und eine Abfallgasabfuhr (7) anwesend ist zui 
Sammein und Abführen des in der Mülldeponie (1) anaerob 
gebildeten Abfallgases, sowie eine mit diesem Abfallgas 
getriebenen Energiequelle zum Behandein der sich am Boden 
der Mülldeponie sanuiielnden Flüssigkeit, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Flüssigkeitsabfuhr verbunden ist mit 
einer mit einem druckerzeugenden Pumporgan (11, 21) 
versehenen Memnbranfiltrationseinrichtung (4), mit einer 
Permneatabfuhr (5) und mit einer Konzentratabfuhr (6) und 
die Abfallgasabfuhr (7) in Verbindung steht mit eine]n 
Gasverbrennungsmotor (9) zum Treiben des Pumporgans für 
die Membranfiltration. 

Mülldeponie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Gasverbrennungsmotor seinerseits in wirksamer 
Verbindung mit einem Generator (10) steJit. 

Mülldeponie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein mit einer Flüssigkeitsabfuhr (20) und 
mit einer Verbrennungsgasabfuhr (12) verbundener Wärme-
austauscher (13) anwesend ist zum Durchleiten der Flüssig-
keit aus der Flüssigkeitsabfuhr (20) unter Wãrmneaustausch 
mit Verbrennungsgasen aus der Verbrennungsabfuhr (12). 

Mülldeponie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB eine Verbrennungs-
einrichtung (18) verbunden mit der Abfallgasabfuhr (7) 
zusammenwirkt mit einer Konzentratnachbehandlungszone (22, 

18 1 ) und vorzugsweise die Abfuhr (19) der Konzentrat-
nachbehandlungszone (18', 22) in oder über die Mülldeponie 
(1) ausmündet." 

I 
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4 	 T 274/90 

In der Beschwerdebegrundung steilt die Beschwerdeführerin 
vor allein heraus, daB es sich bei tISickeasserII  einer 
Mülldeponie nicht uin em Abfa11wassertt im ailgeineinen 

handele und daB die Membranfiltration ein mechanisches 
Filterverfahren sei, das bislang nicht un Zusanunenhang mit 

Sickerwasser angewendet worden sei. Aus der Zumischung von 

anderen Abwàssern beim Gegenstand der (Dl) folgert sie das 
Vorliegen eines Vorurteils gegen die Menthranfiltration im 
Zusanunenhang mit der Reinigung von Sickerwasser. 

Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) widersprach diesemn 

Vorbringen und verwies auf das Fehien erfinderischer 
Tätigkeit, weil ihrer Meinung nach die Benennung der 

Wässer ("Sickerwasser" oder "Abfallwasser") nicht 

differenzierend sein känne, da es entscheidungswesentlich 

auf die Inhaltsstoffe ankoinme, wobei die Inhaltsstoffe die 

Auswahl des geeignetsten Reinigungsverfahrens bestimnmnen 
würden. Sie beantragt demnzufolge die Zurückweisung der 
Beschwerde. 

In der Mitteilung gemäB Artikel 11 (2) VOBK vom 
26. September 1991 hat die Kamnmer die entscheidungs-

erheblichen Sachverhalte herausgearbeitet, nämlich 
Diskussion der beanspruchten Mülldeponie mm Lichte der 
(D7), (D2), (D4), (D5) und (D8). 

In der mnündlichen Verhandlung vomn 9. Dezember 1991 hat die 
Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheberi und das Patent entweder gemäB 

Hauptantrag vom 8. Juni 1990 oder gemnäl3 1. Hilfsantrag wie 
in der mündlichen Verhandlung vomn 9. Dezemnber 1991 

überreicht, d. h. Einfügung der Worte "derart, daB der 

Membranfiltrationseinrichtung (4) nur Sickerwasser 

00168 	 . . . 1... 



5 	 T 274/90 

zugeleitet wird" nach "einrichtung (4)" in Z. 11 des 
Anspruchs 1 gemài3 Hauptantrag, oder gemäB 2. Hilfsantrag 
mit den Ansprüchen 1 bis 3, Anspruch 1 dabei auf die 
Kombination der Ansprüche 1 und 3 geinãS Hauptantrag 
gerichtet und Anspruch 4 des Hauptantrages umbenannt in 
Anspruch 3, zu bestätigen. 

Die Argumente der Beschwerdeführerin hielten sich dabei im 

- 	 Rahinen des schriftlichen Vortrages vor der Beschwerde- 

kaminer. 

Die Beschwerdegegnerin war in der mündlichen Verhandlung 
vor der Kammer nicht zugegen, sie hatte ihr Nicht-
erscheinen zunächst telefonisch angekündigt, wobei die 
Telekopie vom 9. Dezember 1991 diesen Sachverhalt 
bestàtigt. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein ,L06 bis 108 EPO 
sowie der Regel 64 EPU; sie ist zulâssig. 

Artikel 123 EPU 

2.1 	Hauptantraci: 

2.1.1 Anspruch 1 stelit eine Merkinalszusaniinenfassung der 
ursprünglichen Ansprüche 7, 8 (Abführen/Sammeln des 
Abfallgases bzw. Zuführen desselben zu einem 
Gasverbrennungsinotor), 2 (anaerobe Gasbildung) sowie der 
ursprUnglichen Fig. 1/2 und S. 7, Z. 16/17 (Behandlung der 
gesaminelten Flüssigkeit bzw. Pulnpe der Metnbranfiltration) 
dar und ist aus der Sicht des Artikels 123 (2) EPTJ nicht 

angreifbar. 

00168 	 .../... 
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6 	 T 274/90 

2.1.2 Die geltenden Ans2rüche 2 bis 4 entsprechen den 
ursprünglichen Anspruchen 8 (Teilmerkinal), 9 und 10 und 
verstoBen ebenfalls nicht gegen Artikel 123 (2) EPU. 

2.1.3 Anspruch 1 entspricht - abgesehen von der anderen 

Patentkategorie - weitgehend dem erteilten Anspruch 1 bzw. 

6, da die Merkinale im Oberbegriff "für die sich 

sammeinde Flüssigkeit" bzw. "sowie eine mit diesem ... 
sammeinden Flüssigkeit" abgrenzungstechnischer Art sind, 

ohne den Schutzbereich des Anspruchs zu erweitern. Das 

Merkmal in Z. 6 des Anspruchs 1 bezüglich der "anaeroben" 

Gasbildung ist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 bzw. 6 

hinzugekonuen, aber es 1st eindeutig einschränkender Art 

und soxnit aus der Sicht des Artikels 123 (3) EPU nicht zu 
beanstanden. 

2.1.4 Die geltenden Ansprüche 2 bis 4 entsprechen uninittelbar 
den erteilten Ansprüchen 7 bis 9, so dal3 auch sie nicht 
gegen Artikel 123 (3) EPU verstoBen. 

2.2 	1. Hilfsantrag: 

2.2.1 Die Einfügung von "derart, daB der Membranfiltrations-
einrichtung (4) nur Sickerwasser zugeleitet wird" ist 

nicht mehr als eine zusätzliche Verdeutlichung dessen, was 

der Anspruch 1 im Lichte der Beschreibung und der 

Zeichnungen gesehen (Artikel 69 EPU) ohnehin schon 

beinhaltete, nämlich Sickerwasser und nichts anderes wird 

über die Leitung 11 24" der Membranfiltrationseinrichtung 
11 4" zugeführt. Die in Rede stehende Einfügung kann mithin 

nicht als VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU angesehen 
werden. 

2.2.2 Die Einfügung in Anspruôh 1 führt auch zu keiner 

Erweiterung des Schutzbereiches, so daB auch Artikel 123 

(3) EPU erfüllt ist. 

00168 	 •. .1... 
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2.3 	2. HilfsantracI: 

Da der Hauptantrag aus der Sicht des Artikels 123 (2) und 

(3) EPU unangreifbar ist, gilt dies auch für den 

2. Hilfsantrag, da dessen Anspruch 1 nur die Ansprüche 1 

und 3 des Hauptantrages konthiniert, wodurch weder die 

ursprüngliche Of fertharung in Frage gesteilt, noch der 

Schutzbereich erweitert wird. 

Hautantrag: 

3. 	Nàchstkonunender Stand der Technik. Aufgabeund deren 

Lôsuna: 

3.1 	In Ubereinstinunung mit den Ausführungen der angefochtenen 

Entscheidung, vgl. Entscheidungsgründe Punkt 3.1, stelit 

(D7) den nãchstkomnmenden Stand der Technik dar. Da diese 

Frage nicht strittig ist, erübrigen sich weitere 

Ausführungen. 

3.2 	Die aus (D7) bekannte Mülldeponie stinmtt mit dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 mit den Merkmalen von dessen 

Oberbegriff überein (Regel 29 (1) a) EPU), d. h. es wird 

sowohi das Sickerwasser aufgefangen und behandelt als auch 

das aus der anaeroben Gärung gewonnene Abfallgas innerhaib 

der Mülldeponie gesamnmelt, abgeführt und in einer Energie- 

quelle verwertet, dergestalt, daB diese Energie zuin 

Behandein des Sickerwassers dient. 

GemäJ3 (D7) wird die aus dem Abfallgas herrührende Energie 

zum Verdamnpfen bzw. Eindampfen des Sickerwasers verwendet. 

An diesem Punkt der bekannten Mülldeponie setzt die 

erfindungsgemãBe Mülldeponie nach Anspruch 1 an, weil die 

Sickerwasserverdampfung bzw. -eindampfung als 

00168 	 .. ./... 



8 	T 274/90 

problematisch angesehen wird, nämlich dadurch, daB 

schàdliche Inhaltsstoffe mit dem Abdampf entweichen kännen 

bzw. dadurch, daB Verkrustungserscheinungen, Emissions-

und Korrosionsprobleme auftreten kännen. Es kornmt hinzu, 

daB die Energiebilanz negativ sein kann, d. h. das 

Deponiegas liefert nicht die gesamte Verdampfungsenergie, 

vgl. S. 316 letzter Absatz der (D7). 

	

3.3 	Von vorstehenden Gegebenheiten der aus der (D7) bekannten 

Nülldeponie ausgehend, liegt der vorliegenden Erfindung 

die Aufgabe zugrunde, vgl. S. 2 vorletzterAbsatz der 

BeschwerdebegrUndung, bzw. den S. 1 und ].a der geltenden 

Beschreibung überbrückenden Absatz, das Sickerwasser 

'weitgehend von schàdlichen Metallen zu befreien, und zwar 

unter Anwendung des durch anaerobe Zersetzung in der 

Mülldeponie geformten Abfallgases zum Treiben der 

Vorrichtung zum Reinigen des Sickerwassers, ohne 

Verdampfungsanlage und sogar ohne zusätzliche Energiet' 

(Regel 27 (1) c) EPU). 

	

3.4 	Die gattungsgema8e Mulldeponie lost diese Aufgabe mit den 

Merkmalen des Kennzeichenteils des Anspruchs 1, also durch 

die Merkinale gemäB Regel 29 (1) b) EPU, 

das Sickerwasser wird in einer mit einem Pumporgan 

versehenen Meinbranfiltrationseinrichtung behandelt 

und 

das Abfallgas der Deponie wird in einem 

Gasverbrennungsmotor verbrannt, wobei dieser das 

Pumporgan der Membranfiltrationseinheit gemäl3 a) 

antreibt. 

	

3.5 	Damit wird erreicht, daB die Schadstoffe des Sickerwassers 

mechanisch herausgefiltert werden, wobei die dazu 

erforderliche Pumpenenergie der Filtereinheit von einem 
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GasverbreflflUflgSlflOtOr herrührt, der mit dent Abfallgas der 
Deponie gespeist wird. 

Die bei (D7) auftretenden Probleme wie Entweichen der 
Schadstoffe beim Ver/Eindampfen des Sickerwassers, 
Auftreten von Verkrustungen, Elumissions- und Korrosios- 
problemen sind damit ausgeschaltet (Regel 27 (1) (d) 

EPU). 

AUS vorstehenden Punkten 3.2 und 3.4 ergibt sich die 
Neuheit der beanspruchten Mülldeponie. Die Frage der 
Neuheit ist nicht strittig, so daB hierauf nicht weiter 
einzugehen 1st (Artikel 54 EPU ). 

Damit konzentriert sich die Frage der Patentfãhigkeit des 
Gegenstandes von Anspruch 1 auf die Frage des Vorliegens 
bzw. Nichtvorliegens erfinderischer Tãtigkeit. 

5.1 	liii Stellen der zu lösenden Aufgabe der Erfindung vermag 
die Kanuuer keinen Beitrag erfinderischer Art zu erkennen, 
da es genügt, die Gegebenheiten der be]çannten Mülldeponie 
- (D7) - zu studieren und, sofern diese als nachteilig 
angesehen werden soilten, diese gezielt zu beseitigen. 

5.2 	Die Kammer 1st aber auch davon überzeugt, daB die Läsung 
der gesteilten Aufgabe gemäB Anspruch 1 nicht auf 
erfinderischer Tatigkeit mm Sinne von Artikel 56 EPU 
beruht: 

5.2.1 Zunächst niuB untersteilt werden, daB der Fachinann, der an 
einer bekannten Mülldeponie erhebliche Unzulànglichkeiten 
feststellt auf die Suche nach Abhilfe geht. 

5.2.2 Der erste in dieser Richtung vorzunehmende Schritt wird 
dabei der Eingrenzung des Sickerwassers gelten, indent sich 
der Fachntann davon Kenntnis verschafft, welcher Art die 
Schadstoffe sind, die aus dieser Flussigkeit zu beseitigen 

00168 
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sind. Das klassische Mittel hierzu 1st unstrittig die 
Analyse des Sickerwassers, die das Spektrum der 
Schadstoffe aufzeigen wird. 

5.2.3 1st dieser Schritt getan, wird der Fachinann die ihm 

bekannten Reinigungsverfahren gezielt auf ihre Eignung bei 

dein ihm vorliegenden Schadstoff-Spektrum untersuchen. Als 
wesentliche Informationsquelle in dieser Richtung ist (D2) 

anzusehen, die in Abb. 29 eine Gegenüberstellung von 
Teilchengr63e und Reinigungsinöglichkeiten aufzeigt, so 
z. B. die tU1trafiltration  und "Reversosmose" (gleich-
bedeutend mit "Umkehrosmose"). Beide vorgenannten Trenn- 

verfahren sind unter dem Dach der Membranfiltration, d. h. 
mechanischen Filterung, anzusiedeln und fallen unter den 
Wortlaut des Anspruchs 1. 

5.2.4 Die Auswahl des Trennverfahrens "Membranfiltration" geht 

für den Fachinann einher mit der Notwendigkeit hierfür die 
entsprechenden Randbedingungen wie Pumpenaggregat und 
dessen Antrieb zu schaffen, weil inechanische Filter der 
hier angesprochenen Feinheit nur unter Anwendung hoher 
Drücke betreibbar sind. 

5.2.5 Unter dieser Voraussetzung zieht der Schritt a) (Membran-

filtration) den Schritt b) (Energieversorgung des 
Purnpenaggregates) zwangsläufig nach sich, so daB aus der 

Tatsache, daB drei Druckschriften, nàrnlich (D7) als 

Ausgangspunkt der Erfindung, (D2) als Anleitung zur 

Auswahl eines geeigneten Trennverfahrens und (D8) als 
Beleg dafür, daB es gemäl3 deren S. 150 Abs. 2 bekannt war 

Deponiegas in einern Gasinotor zu verbrennen und gleich-

zeitig einen Generator zur Strornerzeugung anzutreiben, zu 

kombinieren waren, urn den Gegenstand des Anspruchs 1 zu 

erhalten, nicht geschlossen werderi darf, daB der Fachmann 

eine Vielzahl von Einzeluberlegungen anzustellen hatte, urn 

zur Mulldeponie gernàB Anspruch 1 zu gelangen. 

00168 	 .../... 
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5.2.6 Im Grunde ist der Einsatz eines inechanischen Filters 
anstelle der Verdampfung des Sickerwassers das tragende 
Merkinal des Anspruchs 1, weiches dessen Gegenstand zwar 
neu aber nicht erfinderisch macht, wie die Heranziehung 
von (D2) bzw. (D8) zeigt. 

5.2.7 Die vorgenommene Interpretation der Druckschriften- 
- .- kombination (D7/D2/D8) ist kein ex post-Ergebnis, da sich 

diese Kombination für den Fachinann auch ohne Kenntnis der 
Erfindung aus den vorstehend entwickelten Uberlegungen von 

alleine ergibt. 

Die Beschwerdeführerin hat zwar in diesem Punkte 
widersprochen und auf das Vorliegen eines Vorurteils beim 
Einsatz der Meinbranfiltration verwiesen - unter Hinweis 
auf (Dl) und deren S. 585 Pkt. 2.8.2 und 2.8, aber auch 
auf (D5) bis (D9) - aber dieser Argumentation 1st seitens 
der Kammer nicht zu folgen, da die Beschwerdeführerin 
andererseits zugestanden hat, daB "Sickerwasser" eine 
Flussigkeit darstelit, deren Schadstoffe in weiten 
Bereichen variieren können. 

Für die Kammer ist gerade diese Tatsache ein Be].eg dafür, 
daB der Fachinann sich nicht an Ausdrücken wie Abfall-
wasser, Industriewasser, Sickerwasser, Schmutzwasser 
kiammern wird, sondern bei einem variablen Medium sich 
Kenntnis verschaffen wird über das gesamte Spektrum von 
möglichen Schadstoffen. Das bedeutet aber nichts anderes 
als den Einstieg in eine Analyse des Sickerwassers und die 
dann folgende, gezielte Auswahl des Trennverfahrens. 

Es darf in diesexn Zusamrnenhang nicht unberücksichtigt 
bleiben, daB xnechanische Filter (Membranfiltration) im 
Zeitrauni vor dein Streitpatent eine erhebliche Ausweitung 
bezüglich Filtergrad und inöglicher Einsatzgebiete erfahren 
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haben, wie (D3),vgl. Fig. 1 Membrantrennstufen "E" und 

"H" bzw. (D4), vgl. Bezugszeichen 11 1" für "Uinkehrosinose" 

bzw. (Dli), vgl. Fig. 1 Membranfilter 11 6 11 , verdeutlichen. 
Hieraus ist zu foigern, daB dein Fachmann diese Technologie 
auf einem Nebengebiet, näinlich Reinigung von Sü13/Brack/ 

Meer/Abwasser, nicht verborgen bleiben konnte und er auch 
von daher Veraniassung hatte dieses inechanische Trenn-

verfahren bei der Suche nach einer brauchbaren Lösung der 

Erfindungsaufgabe in Betracht zu ziehen. 

5.2.8 Die Mülldeponie gemä8 Anspruch 1 erfüllt damit nicht die 

Voraussetzungen des Artikels 56 EPU, so daB das 
nachgesuchte Patent auf dieser Basis keinen Bestand haben 

kann. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist soinit 
zu bestätigen, auch wenn sich die Sachlage geringfügig 
geändert hat. 

5.2.9 Die Beschwerdeführerin hat mit Buck auf (Di) noch 
ausgeführt, daB dort Sickerwasser nur nach vorheriger 
Zumischung von Zusatzwasser gereinigt würde. Diese Lehre 

ist insofern unbeachtlich, als vorstehend aufgezeigt 

wurde, daB (Dl) nicht zu den Druckschriften gehört, die in 
Kombination gesehen zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen. 
Andererseits ist sle auch nicht geeignet ein Vorurteii zu 

stützen, da (D2) eine für sich fertige Lehre vermittelt 

und im Gegensatz zum Vortrag der Beschwerdeführerin 

isoliert zu sehen ist; ihr Hinweis auf die Entscheidung 

T 56/87, veröffentlicht in AB1. EPA 1990, 188, ist nicht 

stichhaltig, weil diese Entscheidung nicht auf den 

vorliegenden Fall anzuwenden ist. Die Kamnier 1st der 

Auffassung, daB mm vorliegenden Falle kein Raum für 

Seinantik ist, da man ansonsten den Uberlegungen, die em 

mit vorliegendem Problem befaBter Fachmann ansteilen 

würde, nicht gerecht würde. Die wesentliche Druckschrift 

ist somit (D2), da sie losgelöst von allen semnantischen 

Aspekten klarlegt, daB es bei der Auswahl des geeigneten 
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4 

TrennverfahreflS auf die Inhaltsstoffe eines zu reinigenden 

Wassers ankolTimt und nicht auf die Bezeichnung des zu 

reinigenden Wassers. 

1. Hilfsantrag: 

	

6. 	Der erste Hilfsantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag, 

vgl. je deren Ansprüche 1, durch eine Einfügung, die 

besagt, daB nur Sickerwasser gereinigt wird. Substantiell 

hat sich dainit gegenüber deni Hauptantrag nichts geandert, 

da der Anspruch 1 des Hauptantrages zumindest un Lichte 

der Beschreibung und der Zeichnung gesehen (Artikel 69 

EPU) dieses Merkinal bereits umfaBt. Damit ist auch der 

erste Hilfsantrag zurUckzuweisen (Artikel 56 EPU). 

2. HilfsantracT: 

	

7. 	Dieser unterscheidet sich vom Hauptantrag durch die 

Here innahme des Anspruchs 3 des Hauptantrages in den 

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages. 

Das in Rede stehende, in den Anspruch 1 zusätzlich 

aufgenommene Merkinal, das den Anspruch 1 weiter 

einschrànkt, hat eine Vorwãrmung des Sickerwassers als 

Hintergrund, bevor dieses in die Filterstation eintritt, 

d. h. Erhähung des "Fluxes". Genau dieser Gedanke ist aber 

aus der gattungsnahen (D4) bekannt, vgl. S. 3, Z. 31 bis 

S. 4, Z. 7, so daB auch diese ZusatzmaBnahine die 

beanspruchte Mülldeponie nicht erfinderisch machen kann 

(Artikel 56 EPU). Soinit ist auch der 2. Hilfsantrag keine 

Basis für den Rechtsbestand des Patents. 
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Entscheidurigsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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